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Vorschlag des Präsidiums Änderungsvorschlag

Artikel 5: [Operative Zusammenarbeit] Artikel 5: [Operative Zusammenarbeit]

Um sicherzustellen, dass innerhalb der

Union die operative Zusammenarbeit im

Bereich der inneren Sicherheit gefördert

und verstärkt wird, kann im Rat ein Ständi-

ger Ausschuss eingesetzt werden. Dieser

koordiniert unbeschadet des Artikels [207

EGV] die Maßnahmen der zuständigen Be-

hörden der Mitgliedstaaten einschließlich

der Polizei-, Zoll- und Zivilschutzbehörden.

Die Vertreter von Europol, Eurojust und

gegebenenfalls der Europäischen

Staatsanwaltschaft können an den Bera-

tungen des Ausschusses beteiligt werden.

Das Europäische Parlament wird über die

Beratungen auf dem Laufenden gehalten.

Das Europäische Parlament und der Rat können

im Gesetzgebungsverfahren durch Organakt ei-

nen Ständigen Koordinierungsausschuss als ei-

gene Behörde der Union einrichten, um sicher-

zustellen, dass die operative Zusammenarbeit der

für die Prävention, Aufdeckung und Ermittlung

von Straftaten sowie für den Zivilschutz zustän-

digen Behörden der Mitgliedstaaten gefördert

und verstärkt wird.

In dem Organakt werden die Struktur, die Ar-

beitsweise, die Tätigkeitsbereich und die Aufga-

ben des Ausschusses festgelegt. In dem Organakt

werden ferner die Modalitäten für die Kontrolle

der Tätigkeiten des Ausschusses durch das Eu-

ropäische Parlament und den Rat, an der die

nationalen Parlamente beteiligt werden, festge-

legt.

Explanation (if any) :

Der in dieser Bestimmung vorgeschlagene Ausschuss soll die operativen Maßnahmen nationaler
Behörden koordinieren. Damit erhält er die Aufgaben einer Unionsbehörde und muss dementspre-
chend organisationsrechtlich eingeordnet und ausgestaltet werden. Auch die parlamentarische Ein-
flussnahme und Kontrolle muss entsprechend gesichert werden. Deshalb schlage ich eine Neufor-



mulierung dieses Artikel vor. Zudem sollte die Hauptaufgabe des Ausschusses bereits in seinem
Namen zum Ausdruck kommen.


